Abteilungsrahmenordnung des SC Riesa e.V.
Beschluss des Prasidiums vom 28. 11. 2005
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Grundlagen

Der Sportclub Riesa e.V. ist funktional in Abteilungen untergliedert.

Diese Untergliederung in Abteilungen richtet sich vorrangig nach den im Verein angebotenen
Sportarten, die wiederum in den Fachverbanden des Landessportbundes organisiert sind.
Mehrere Sportarten kdnnen sich in einer Abteilung zusammenschlieRen. Abteilungen mit
sportartiibergreifenden Angeboten sind ebenso mdéglich.

Im 8§ 8 der Satzung heif3t es:

.Die Abteilungen sind im rechtlichen Sinne nicht selbstandig. Zur Verwirklichung des
Vereinszwecks wird aber weitestgehend Selbsténdigkeit angestrebt.”

Die folgende Rahmenordnung soll in Verbindung mit der Satzung die Basis fur die
Realisierung dieses Anliegens liefern.

Die in Klammern stehenden Paragraphen beziehen sich auf die Satzung des Vereins.

1. Demokratische Mitwirkung der Abteilungen an der Vereinsfihrung und
Vereinsverwaltung

1.1 Vertreterversammlung (813)

Aufgrund der hohen Mitgliederzahl und Vielfalt der Untergliederungen ist die Wahrnehmung
der demokratischen Rechte und Pflichten der Mitglieder des Vereins nur Uber Vertreter in
einem Delegiertensystem praktisch méglich.

Im Vertreterschlissel werden die Abteilungen in Abh&ngigkeit von der Mitgliederzahl und -
struktur bericksichtigt.

Die Vertreterversammlung berét jahrlich und wahlt in der Regel aller 3 Jahre den Vorstand
(89).

1.2 Das Prasidium (811)

Dieses zusatzliche Vereinsorgan tritt jahrlich 2 bis 3-mal zusammen und ist durch die
Satzung (813, Absatz 8) autorisiert, all die Beschlisse zu fassen, die nicht nach BGB
bindend fiur die Mitgliederversammlung vorgeschrieben sind. Dadurch wird eine grofl3ere
Flexibilitat und Basisndhe in der Vereinsarbeit geschaffen.

Zusatzlich fuhren der Préasident und Geschaftsfiihrer des Vereins Kontaktberatungen mit den
Abteilungsleitern durch.

1.3 Vereinsjugend

Mitglieder der Vereinsjugend sind alle Kinder, Jugendlichen und junge Erwachsene bis 27
Jahre, die im Sportclub Riesa organisiert sind, sowie die fiir die Vereinsjugend beauftragten
Personen des Vereins.

Die Vereinsjugend bildet Organe, wie die Jugendvertreterversammlung als
Delegiertenversammlung, den Vereinsjugendausschuss und den Vereinsjugendvorstand.
Der Vertreterschlissel der Jugendvertreterversammlung wird vom Vereinsjugendvorstand
bekannt gegeben. In jeder Abteilung, sofern Mitglieder unter 27 Jahren vorhanden sind, wird
ein Jugendsprecher gewahlt, der in die Abteilungsleitung integriert werden sollte und als
Vertreter im Vereinsjugendausschuss agiert.

Néhere Einzelheiten sind der Vereinsjugendordnung zu entnehmen.



2. Zustandigkeiten

2.1 Vereinsorgane

Die Zustandigkeit der Organe - Vertreterversammlung, Prasidium, Vorstand und
Geschaftsfuhrer als besonderer Vertreter nach § 30 BGB - ist weitestgehend in der Satzung
festgelegt. Nur der Vorstand (8 9) sowie der Geschaftsfihrer im Rahmen seiner Vollmachten
(8 10) kdnnen den Verein rechtskraftig nach aul3en vertreten.

2.2 Geschaftsfihrung

Zur Realisierung der Vereinsaufgaben richtet der Vorstand eine Geschéftsstelle ein und
Ubertragt die Geschaftsfihrung einem hauptamtlichen Geschéftsfihrer (besonderer Vertreter
nach § 30 BGB). Dieser ist dem Vorstand rechenschaftspflichtig. Die Geschéftsstelle dient
den Abteilungen zwischen den Préasidiumssitzungen und Beratungen des Vorstandes mit
den Abteilungsleitern als Anlaufpunkt und koordinierende Stelle. Siehe auch Punkt 6 dieser
Vereinsordnung.

2.3 Die Abteilungen

Auf der Grundlage der Satzung und Vereinsordnungen entscheiden die Abteilungen alle
Fragen des Vereinslebens in ihren Bereichen selbst. Sie realisieren den Vereinszweck (83)
im Rahmen ihres Verantwortungsbereichs und ihrer finanziellen Moglichkeiten. Zustandige
Partner der Abteilungen fir die inhaltliche Gestaltung ihres Sportbetriebes sind die fur sie
zustandigen Fachverbdnde des Landessportbundes und dartber hinaus die
Spitzenverbande des Deutschen Sportbundes.

3. Verantwortung der Abteilung an den satzungsgemaéallen Zustandigkeiten der
Vereinsorgane

3.1 Aufnahme als Mitglied (8 4)

Fur die Mitgliedergewinnung sind die Abteilungen in entscheidendem Mal3e verantwortlich.
Uber die Aufnahme als Mitglied entscheidet der Vorstand nur nach Zustimmung durch die
Abteilungsleitung. Die Zustimmung der Abteilung liegt vor, wenn der Aufnahmeantrag des
Mitglieds vom Abteilungsleiter abgezeichnet in der Geschaftsstelle abgegeben wird. Ein vom
Abteilungsleiter abgezeichneter Antrag auf Mitgliedschaft kann vom Vorstand nur nach
Rucksprache mit dem Abteilungsleiter unter Angabe der Grinde abgelehnt werden.

Nach der Bearbeitung in der GS wird eine Kopie des bestédtigten Antrages auf dem
Vereinspostweg an die Mitglieder zuriickgegeben.

Mitgliedschaften ohne zugehdrige Abteilung werden vom Geschaftsfihrer direkt bestatigt.

3.2 freiwilliger Austritt (8 5)

Der freiwillige Austritt eines Mitglieds kann nur beim Abteilungsleiter oder Vorstand unter
Einhaltung der Kundigungsfristen schriftlich erklart werden. Der Bearbeitungsweg der
Kindigung erfolgt analog zu Punkt 3.1. dieser Ordnung mit dem Unterschied, dass i.d.R.
keine Ruckinformation an das Mitglied erfolgt.

3.3 Ausschluss eines Mitglieds (8§ 6)
Der Vorstand und das Prasidium handeln nur in enger Zusammenarbeit mit dem zustandigen
Abteilungsleiter bzw. der Abteilungsleitung.



3.4 Beitragswesen (8 7)

Die Ausgestaltung der Beitrage und Aufnahmegebihr wird in der Beitrags- und
Gebuhrenordnung des Vereins festgelegt. Danach ist von jedem Mitglied ein monatlicher
Grundbetrag fur den Verein und ein spezifischer Abteilungsanteil zu zahlen. Die Abteilungen
sind angehalten, die abteilungsspezifischen Beitragsregelungen bei der GS einzureichen
bzw. in regelmafligen Abstéanden zu aktualisieren.

Verantwortlich fir die Beitragszahlungen sind die Abteilungen. Sie sind aufgefordert, den
Beitragseinzug Uber Lastschrift zu realisieren.

3.5 Auszeichnungen/Ehrungen

Auszeichnungen und Ehrungen werden in der Ehrenordnung des Vereins geregelt.

Die Abteilungen haben grundsatzlich Vorschlagsrecht an den Vorstand. Dieser beruft eine
Auszeichnungskommission, welche die Umsetzung der Ehrenordnung und die Berechtigung
der Auszeichnung sichert. Es wird angestrebt, etwaige Auszeichnungen bzw. Ehrungen bei
der Vertreterversammlung oder anderen grof3eren Veranstaltungen durchzuftihren.

3.6 Schriftverkehr nach auf3en und von auf3en
Jeglicher Schriftverkehr hat mit der Anschrift der Geschéftsstelle des Vereins zu erfolgen.
Dieser Schriftverkehr wird vom Sekretariat im Posteingangs und -ausgangsbuch registriert.
Nach dem Posteingang wird die Post durch die Geschaftsstelle an die zustdndigen
Abteilungen/ Personen weitergeleitet.
Beim Postausgang ist Papier mit Kopfbogen zu verwenden.
Die Post in Verantwortung der Abteilungen hat im Absender immer mit Angabe der Abteilung
zu erfolgen.

Sportclub Riesa e.V.

Abteilung...

Freitaler Stral3e 1

01589 Riesa
Jeglicher Postverkehr zu Behdrden und anderen Offentlichen Dienststellen, zum
Landessportbund (aulRer Fachverbande) und &ahnlichen Einrichtungen sowie Schriftstiicke
mit finanziellen Verbindlichkeiten bzw. vertraglichem Inhalt, haben mit Unterschrift bzw.
Kenntnisnahme des Prasidenten oder Geschéftsfiihrers zu erfolgen.

3.7 Finanzen des Vereins
a) Innenverhéltnis

Die Finanzen des Vereins sind im Innenverhdltnis nach Kostenstellen mit
unterschiedlichen Verantwortungsbereichen gegliedert. Jede Abteilung hat zumindest
eine Kostenstelle in ihrem Verantwortungsbereich, Uber die alle finanziellen Ein- und
Ausgaben abgewickelt werden.

Die Abteilungen koénnen nur im Rahmen ihrer finanziellen Mittel die Arbeit
organisieren. Bei Uberschreitung des finanziellen Rahmens ist der Geschéftsfiihrer
verpflichtet, den Vorstand zu informieren. Den Abteilungsleitungen wird empfohlen,
einen Haushaltsplan bis Ende des ersten Quartals fiir das kommende Jahr
aufzustellen und die Verwendung der Mittel standig zu kontrollieren.

Fur die Abrechnung und Beantragung finanzieller Mittel vom Abteilungskonto tragt
der Abteilungsleiter die Verantwortung. Er kann zur Abwicklung dieser
Geschéftsvorgange Verantwortliche (z.B. Kassierer) in der Abteilung festlegen, die
dem Geschéftsfihrer namentlich zu benennen sind.

Die einzelnen Verantwortlichen der Abteilung erhalten von den zustandigen
Mitarbeitern der GS Auskunft zur Kostenstelle ihrer Abteilung.

Der Vorstand und der Geschaftsfuhrer legen in Beratungen der Vereinsorgane nur
Rechenschaft Uber die Gesamtfinanzen des Vereins gegliedert nach Kostenarten ab.



b) AuRenverhaltnis
Nach auflen interessiert die Gliederung der Finanzen nach Abteilungen
(Kostenstellen) nicht. Alle Buchungen des Vereins sind nach Kostenarten und
steuerlichen Tatigkeitsbereichen insgesamt zu gliedern. Deshalb ist die GS
verpflichtet, alle finanziellen Vorgange der Abteilung zu erfassen, unter steuerlichen
bzw. gemeinnitzigen Gesichtspunkten zu prifen und kontrollfahig nach innen und
auf3en zuzuordnen.

4.Unterstltzung der Abteilungen durch die Geschéftsstelle

4.1 Das Solidarprinzip (Grundprinzip in der Vereins- und Geschaftsfihrung)

Heimstéatte der Abteilungen ist der Verein. Vorstand und Geschaftsfihrung sind fur die
Rahmenbedingungen verantwortlich, die mdglichst allen Abteilungen gleiche Betatigungs-
und Entwicklungschancen bieten und das Zusammenwirken der Abteilungen férdern. Dazu
entwickelt der Vorstand mdglichst langfristig gultige Strategien, deren Grundlage im
Breitensport liegt. Eine besonders geftérderte Zielgruppe ist der Kinder- und Jugendsport.

Der Vorstand ist bestrebt, ungleich hohe Kosten zur Realisierung des Vereinszweckes in den
Abteilungen, die ihre Ursache in aul3eren Rahmenbedingungen haben, weitestgehend durch
das Solidarprinzip auszugleichen. Dazu zahlen z.B. die Kosten fir die Nutzung der
Sportstatten.

Das Solidarprinzip erfordert einen einheitlichen Grundmitgliedsbeitrag fir alle Mitglieder, den
die Abteilungen auf die Kostenstelle des Vereins abfiihren. Fir die weitere Ausgestaltung der
Mitgliedsbeitrage entsprechend den Besonderheiten der Abteilungen sind die
Abteilungsleitungen selbst zustandig.

Der Vorstand und die Geschaftsfihrung sind in Verbindung mit den Abteilungen bestrebt,
eine Lobby fur den Verein zu entwickeln, welche die materielle und finanzielle Sicherstellung
des Vereins als Ganzes ermoglicht. Die Vereinsfiihrung sieht dabei in der Sportstadt Riesa
ihren wichtigsten Partner.

4.2 Geschéftstelle (GS)

Der Sitz der GS ist im Vereinshaus, Freitaler Stral3e 1.

Die GS ist in der Regel taglich von 7 Uhr gedéffnet, montags bis mittwochs bis 16.30 Uhr,
donnerstags bis 17.00 Uhr und freitags bis 14.00 Uhr. Mittwochs sind keine Kassenzeiten.
Telefonische Terminabsprachen, besonders mit dem Geschéftsfihrer und dem Bereich
Finanzen sind erwiinscht.

4.3 Verwaltung der finanziellen Mittel

Die GS sichert mit dem Bereich Finanzen die ordnungsgemalle Buchfihrung und Beratung
der Abteilungen bei der Verwendung der finanziellen Mittel. Regelmafig wird fir die
Abteilungen ein Computerausdruck tber die Bewegung ihrer finanziellen Mittel erstellt.

Alle Rechnungslegungen haben Uber die GS zu erfolgen. Eigenstindige Konten der
Abteilungen sind nicht zuldassig. Einzelheiten sind in der Finanz- und Haushaltsordnung
geregelt.

4.4 Fordermittel

Die Beantragung, Verwendung/ Verwaltung und Abrechnung von Férdermitteln lauft Gber die
GS. Geschaftsfuhrer und Mitarbeiter der GS beraten die Abteilungen bei der Beschaffung
bzw. Beantragung von Fordermitteln und sichern den sachgeméfien Umgang sowie die
Erstellung der Verwendungsnachweise.



4.5 Sponsoring/ Sport Commerz Riesa GmbH

Die Geschéftsfihrung hat alle Aktivititen des Geschéftsbetriebes zur Vermarktung des
Vereins, das heift besonders auch Sponsoring, der SCR Sport Commerz Riesa GmbH
vertraglich tbertragen. Der Sportclub Riesa ist deshalb selbst nicht berechtigt, wirtschaftliche
Vertrage zur Vermarktung des Vereins abzuschliel3en. Alle Aktivitaten der Abteilungen, mit
Unterstitzung der Wirtschaft die Finanzierung ihres Sportbetriebes zu erhalten, missen
daher uiber die SCR Sport Commerz Riesa GmbH abgewickelt werden.

Die Mitarbeiter der GS beraten und unterstitzen die Abteilungen, sich fir Wirtschaftspartner
interessant zu prasentieren.

Die Abteilungen werden motiviert, selbst zur Finanzierung des Sportbetriebes beizutragen.

4.6 Unterstltzung bei der Abwicklung der Sportfahrten

Fir die Organisation der Sportfahrten ist die Abteilungsleitung zusténdig. Zur Erstattung von
Fahrt- bzw. Benzinkosten fur vereinsfremde Fahrzeuge sind Fahrauftradge auf der Grundlage
der finanziellen Regelungen im Verein vom Abteilungsleiter auszustellen und abzurechnen.
Fur eventuelle Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen tber den Verein, muss von
der Abteilung bzw. dem Mitglied der unmittelbare Zusammenhang der Fahrt mit der
sportlichen Veranstaltung nachgewiesen werden.

Der Verein stellt den Abteilungen zur Erfillung des Vereinszwecks Kleinbusse zu besonders
gunstigen Konditionen zur Verfigung. Die Fahrten sind mdglichst langfristig, terminlich mit
der GS zu vereinbaren und rechtzeitig mit einem Antrag auf Nutzung des Kleinbusses
genehmigen zu lassen. Einzelheiten sind in der Nutzungsordnung der Kleinbusse geregelt.

4.7 Meldung von Sportunfallen

Sportunfalle sind meldepflichtig. Antrédge sind in der GS zu erhalten. Der zustandige
Sachbearbeiter in der GS unterstiitzt beim Ausfillen der Antrage. Der Geschéftsfuhrer
entscheidet, ob Antrédge in der GS archiviert bzw. direkt an das Versicherungsbiro des
Landessportbundes weiter geleitet werden. Werden Versicherungsleistungen fallig, dann ist
das Mitglied selbst fir alle versicherungstechnischen Vorgange zusténdig. Die Mitarbeiter
der GS beraten dabei.

Ergeben sich aus einem Unfall Spatfolgen, dann ist die GS zu informieren, damit die im
Verein archivierte Unfallmeldung an das Versicherungsbiro des Landessportbundes
Sachsen nachgereicht wird. Die Versicherungsbedingungen sind in der GS einsehbar.

4.8 Unterstiitzung/ Forderung der Ubungsleitertatigkeit.

Ehrenamtliche nebenberufliche Ubungsleitertatigkeit kann mit einer Aufwandsentschadigung
steuerfrei abgegolten werden, wenn bestimmte Grenzen nicht Uberschritten bzw.
Voraussetzungen erfillt werden. Der Verein haftet fir die rechtsmallige Auszahlung
steuerfreier Aufwandsentschadigungen.

Der Landessportbund fordert qualifizierte Ubungsleitertatigkeit mit Zuschiissen und verlangt
deshalb ebenfalls rechtliche Absicherung bei der Erstattung von Aufwandsentschadigungen,
so u.a. Abschluss und Nachweis von Ubungsleitervertragen.

Die Abteilungsleiter sind berechtigt und verpflichtet, Ubungsleitervertrage mit jedem
Ubungsleiter ihrer Abteilung abzuschlieRen und immer wieder aktuell zu gestalten. Die
Kopien dieser Vertrage sind in der GS nachweislich zu archivieren. Ist der Abteilungsleiter
selbst als Ubungsleiter tatig, ist der Geschaftsfuhrer fir die Genehmigung des Vertrages
zustandig.

Der Geschaftsfuihrer ist weiterhin berechtigt, mit Mitgliedern des Vereins eine in der
Verantwortung abteilungsubergreifende Ubungsleitertatigkeit vertraglich zu regeln.

Fur die Auszahlung der Aufwandsentschadigung fir die Ubungsleitertatigkeit ist die
Abteilung verantwortlich. Diese muss zeithah mit eventuellen Fo6rderleistungen und
nachweisbar erfolgen.



4.9 Mitgliederverwaltung/ Beitragswesen

Die GS stellt die Mitgliederverwaltung aller Abteilungen des Vereins sicher. Es ist den
Abteilungen dennoch freigestellt, zusatzlich eine eigene Mitgliederverwaltung zu betreiben.
Dies ist bei zahlenmaRig grof3en Abteilungen sogar erwinscht.

Auf der Basis dieser Mitgliederdatei und der termingerechten Aktualisierung der Daten durch
die Abteilungsleitung Ubernimmt die GS den halbjahrlichen Einzug (Marz und September)
der Beitrage per Lastschriftverfahren.

Weitere Unterstltzung erfolgt in der Erstellung von Vereinsstatistiken, Mitgliederlisten,
Mitgliederausweisen, Mitgliederehrungen.

4.10 Unterstitzung bei der Durchfiihrung und Organisation von Wettk&mpfen

Die GS fordert und unterstiitzt im Rahmen ihrer Mdglichkeiten die Bemihungen der
Abteilungen, anspruchsvolle Wettkdmpfe/ Veranstaltungen in Riesa fir den Sportclub und
die Stadt zu organisieren. Besondere Unterstitzung erhalten die Abteilungen, die einen
attraktiven Wettkampf erstmals durchfiihren bzw. Ausrichter flr eine zentrale Veranstaltung
des Fachverbandes (z.B. Landesmeisterschaften) sind.

Die Unterstiitzung kann sich nur auf organisatorische Absicherung der Rahmenbedingungen,
wie zum Beispiel Einladungen/ Schriftverkehr, Ubernachtung/ Verpflegung, Beantragung
Fordermittel / Vereinsmittel und Vermarktung der Veranstaltung erstrecken, nicht auf die
sportartspezifische Organisation.

4.11 Nutzung der Vereinsrdume

Der Verein stellt Mitgliedern sowie Nichtmitgliedern Vereinsraume fur private
Veranstaltungen gegen eine Gebuhr zur Verfligung. Die Benutzung der Raume ist rechtzeitig
terminlich mit der GS abzustimmen. Genauere Nutzungsbedingungen kénnen in der GS
eingesehen werden.

4.12 Vereinsjournal

Das Vereinsjournal des Vereins erscheint vierteljahrlich in den Monaten Marz, Juni,
September und Dezember. Es dient zur Information der (potentiellen) Mitglieder sowie
Sponsoren, Freunde und Goénner des Vereins.

Die Mitarbeit der Abteilungen an der Gestaltung der Vereinszeitung ist unabdingbar.

Die Verteilung der Vereinszeitungen an die Mitglieder ist Aufgabe der Abteilungen.

4.13 Hauptamtliches Personal

Im Sportclub Riesa ist hauptamtliches Personal angestellt. Es ist eingesetzt, um die
Abteilungen in administrativer sowie fachlicher Sicht direkt zu unterstitzen. Es wird erwartet,
dass das hauptamtliche Personal eine nebenberufliche ehrenamtliche Téatigkeit fir den
Verein ausubt.

5. Wahlen in den Abteilungen

5.1 Grundlagen

Die Grundlage fur die Wahlen in den Abteilungen ist der § 13 der Satzung.

Oberstes Prinzip ist die Herausbildung einer Vertrauensbasis zwischen den Mitgliedern,
Abteilungsleitungen, Prasidium, Vorstand und der Geschéftsfiihrung.

Da der Verein zum grof3ten Teil auf ehrenamtlichen Tatigkeiten aufbaut, ist es wichtig, die
Aufgaben breit geféachert zu verteilen. Dies ist nur mit einer arbeitsfahigen Leitung zu
realisieren.

Die Akquirierung von ehrenamtlichen Sportfunktionaren bzw. Ubungsleitern liegt
hauptsachlich im Verantwortungsbereich der Abteilungen. Sie werden jedoch von der GS
unterstutzt.



5.2 Struktur der Abteilungsleitung

Jede Abteilung sucht nach ihren Mdglichkeiten, den sportartspezifischen Erfordernissen und
der Komplexitat der anstehenden Aufgaben nach einer geeigneten Struktur.

Die Abteilungsleitung kann, je nach zahlenmafiger Gro3e der Abteilung und Komplexitat der
Aufgaben, aus 3 bis 10 Mitgliedern bestehen. In den Abteilungen wird angestrebt,
mindestens 3 Mitglieder in die Abteilungsleitung zu wahlen. Gewahlt werden mussen der
Abteilungsleiter, der stellevertretende Abteilungsleiter und, sofern es eine Abteilung mit
Kindern und Jugendlichen ist, der Jugendsprecher. Weitere mogliche wahlbare Amter
innerhalb  der Abteilung sind Verantwortlicher fir Nachwuchsarbeit, Kassierer,
Verantwortlicher fiir Offentlichkeitsarbeit und andere.

5.3 Wahl der Abteilungsleitung und der Vertreter fir den Verein

Die Wahl der Abteilungsleitung wird in der Regel im Vorfeld der Vertreterversammiung
durchgefihrt. Die Wahl muss demokratischen Prinzipien entsprechen, d. h. sie muss von der
Mehrheit der wahlberechtigten Mitglieder akzeptiert sein. Wabhlberechtigt bei
abteilungsinternen Wahlen sind die Mitglieder des Vereins ab 16 Jahre und unabhangig vom
Alter der Jugendsprecher. Die Abteilungsleitungen kdénnen fir ihren Verantwortungsbereich
das Alter der Wahlberechtigten auf 14 Jahre herabsetzen, wenn die Wahlberechtigten der
Abteilung ab 16 Jahre weniger als 50 % der Mitgliederzahl der Abteilung ausmachen.

Die Wahl der Abteilungsleitung muss bis spatestens 4 Wochen vor der
Vertreterversammlung beendet sein. Uber diese Wahlversammlung ist Protokoll zu fiihren.
Dieses ist bis 3 Wochen (8 13 (2)) vor der Vertreterversammlung in der GS mit Angabe der
neugewahlten Leitung und der gewéhlten Vertreter fir die n&chste Wahlperiode abzugeben.
Das Protokoll muss aulRerdem Festlegungen der Abteilungsleitung zu den
Prasidiumsmitgliedern nach den 88 11, 13 (6), 13 (8) der Satzung enthalten.



	Abteilungsrahmenordnung des SC Riesa e.V. 
	Beschluss des Präsidiums vom 28. 11. 2005 
	 
	Inhaltsverzeichnis 
	Grundlage 
	Grundlagen 
	Vereinsverwaltung 



